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Hinweis
Klasse C1 vs. D1

• Die pptx stellt lediglich die persönliche Meinung des Autors
dar und nicht –auch nicht teilweise- die Meinung der Hoch-
schule für Polizei […] NRW oder einer Polizeibehörde. Die
pptx erhebt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und
stellt keine Musterlösung dar.

• Für eine Rechtsberatung iSe umfassenden Einzelfallprüfung ist
weiterhin ein professioneller Rechtsbeistand unabdingbar.
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Überblick
Klasse C1 vs. D1

• Zwei „Wahrheiten“ vorweg:

• Die Prüfung C1 vs. D1 muss nur dann gemacht werden,
wenn

1. das Kfz eine zGM > 3500 kg hat

2. das Kfz der Personenbeförderung dient

• Fahrzeugklasse M
• Pkw, Geländefahrzeug, Wohnmobil usw.
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Überblick
Klasse C1 vs. D1

• Kfz zGM ≤ 3500 kg (gleich, ob zur Personen- oder
Güterbeförderung) erfordern die Fahrerlaubnisklasse B.

• Kfz zGM > 3500 kg erfordern

• als Kfz zur Personenbeförderung die Klasse D1
• als Kfz zur Güterbeförderung die Klasse C1

• Kfz mit besonderer Zweckausrichtung erfordern jedoch
lediglich die Klasse C1.

• Bei Inhabern einer Fahrerlaubnis alten Rechts genügt ebenso
die Fahrerlaubnisklasse C1.
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• Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wird das
abgebildete Wohnmobil angehalten und überprüft.

• Der Fahrer händigt seinen Führerschein und die Zulassungs-
bescheinigung aus.

Sachverhalt
Klasse C1 vs. D1
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Sachverhalt
Klasse C1 vs. D1
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Klasse C1 vs. D1
Sachverhalt

§ 6 



§ 6 I FeV
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Klasse B
Klasse C1 vs. D1

• Kfz mit einer zGM von nicht mehr als 3500 kg, die zur
Beförderung von mehr als 8+1 Personen ausgelegt und gebaut
sind.

?
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Klasse C1
Klasse C1 vs. D1

• Kfz,

ausgenommen Kfz der Klassen AM, A1, A2, A, D1 und D,

mit einer zGM von mehr als 3500 kg, aber nicht mehr als 7500
kg, die zur Beförderung von nicht mehr als 8+1 Personen
ausgelegt und gebaut sind.

?
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Klasse C1
Klasse C1 vs. D1

• Kfz […] mit einer zGM von mehr als 3500 kg, aber nicht mehr
als 7500 kg […].

?
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Klasse C1
Klasse C1 vs. D1

• „Kfz, ausgenommen Kfz der Klassen AM, A1, A2, A, D1 und D“

• Aufgrund der Ausnahmeregelung muss zunächst ge-
prüft werden, ob nicht die Klasse D1 einschlägig ist.

?
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Klasse D1
Klasse C1 vs. D1

• Kfz, die zur Beförderung von nicht mehr als 16+1 Personen
ausgelegt und gebaut sind […].

• Fahrer von Fahrzeugen mit mehr als 3500 kg, die zur
Personenbeförderung ausgelegt und gebaut sind,
benötigen eine Fahrerlaubnis der Klasse D1 oder D
unabhängig davon, für welche Mindestpersonenzahl
diese Fahrzeuge ausgelegt sind.

?

Amtl. Begr.
11.ÄndVO-FeV
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Klasse D1
Klasse C1 vs. D1

• Kfz, die zur Beförderung von nicht mehr als 16+1 Personen
ausgelegt und gebaut sind […].

• Diese Zweckbestimmung ergibt sich aus den Ein-
tragungen in Feld „J“ (Fahrzeugklasse) und Feld „4“
(Art des Aufbaus) der Zulassungsbescheinigung.

?
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Klasse D1
Klasse C1 vs. D1

• Kfz, die zur Beförderung von nicht mehr als 16+1 Personen
ausgelegt und gebaut sind […].

?
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Klasse D1
Klasse C1 vs. D1

• Kfz, die zur Beförderung von nicht mehr als 16+1 Personen
ausgelegt und gebaut sind […].

• Die Eintragungen erfolgen aufgrund Anhang II der VO
(EU) Nr. 678/2011 und des „Verzeichnisses zur
Systematisierung von Kfz“ des KBA.

• Kfz der Fahrzeugklasse M :

• „vorwiegend für die Beförderung von
Fahrgästen und deren Gepäck ausgeleg-
te und gebaute Kfz“

?

Vgl. 
Anlage XXIX StVZO
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Klasse D1
Klasse C1 vs. D1

• Kfz, die zur Beförderung von nicht mehr als 16+1 Personen
ausgelegt und gebaut sind […].

• Abgrenzung

• Kfz der Fahrzeugklasse N :

• „vorwiegend für die Beförderung von
Gütern ausgelegte und gebaute Kfz“

?

Vgl. 
Anlage XXIX StVZO
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Klasse C1 vs. D1
Klasse C1 vs. D1

• Die Kriterien für die Einordnung von Fahrzeugen in die Fahrerlaubnisklassen C1/C und
D1/D sind selbst nach Auffassung der EU-Kommission nicht eindeutig abgrenzbar. Die
technischen Kriterien überschneiden sich teilweise. Kfz mit einer zGM > 3500 kg, die zur
Beförderung von max. 8+1 Personen ausgelegt und gebaut sind, wären sowohl mit den
Kriterien in der Definition von Fahrerlaubnisklasse C1 als auch der Definition von
Fahrerlaubnisklasse D1 vereinbar.

• Nach Auffassung der EU-Kommission ist zwischen Fahrzeugen zur Personenbeförderung
und Fahrzeugen zur Güterbeförderung zu unterscheiden.

• Die Kommission geht davon aus, dass grundsätzlich für Fahrzeuge, die für die
Beförderung von Personen ausgelegt sind, eine Fahrerlaubnis einer D-Klasse und für
Fahrzeuge, die für die Güterbeförderung ausgelegt sind, eine Fahrerlaubnis einer C-
Klasse benötigt wird.

• Auch nach Auffassung des EuGH spielt die Zweckbestimmung der Kfz eine ent-
scheidende Rolle für die Abgrenzung der Klassen C1/C und D1/D.

EuGH, 
Urt. v. 25.1.2018
C-314/16;
Hentschel/König,
Rn. 43b zu § 6 FeV
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Klasse D1
Klasse C1 vs. D1

• Zwischenergebnis

• Das Wohnmobil erfordert die Fahrerlaubnisklasse D1.

?
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Ausnahme
Klasse C1 vs. D1

• Die Fahrerlaubnis der Klasse C1 berechtigt auch zum Führen
von Fahrzeugen mit einer zGM von mehr als 3500 kg, aber
nicht mehr als 7500 kg, die zur Personenbeförderung von
nicht mehr als 8+1 Personen ausgelegt und gebaut sind mit
insbesondere folgender, für die Genehmigung der Fahrzeug-
typen maßgeblicher, besonderer Zweckbestimmung, ua:

• Wohnmobile

?

§ 6 IVa FeV
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Ausnahme
Klasse C1 vs. D1

• Seitens der EU-Kommission […] wird hinsichtlich der
Wohnmobile davon ausgegangen, dass bei diesen der Zweck
in erster Linie im Transport der besonderen „Wohn“-
Ausrüstung anzusehen ist, selbst wenn diese im Fahrzeug
eingebaut ist. Somit ist für Wohnmobile mit einer zGM von
mehr als 3500 kg die Klasse C1 zu fordern.

• Die Bestimmung des § 6 IVa FeV stellt eine zusätzliche
Berechtigung dar, Wohnmobile mit der Klasse C1 führen zu
dürfen.

?
Die vom VO-Geber in der amtl. Begr. zur 11. ÄndVO-FeV (BR-
Drucks. 253/2016, Beschl. vom 16.12.2016) zitierte Mitteilung der 
EU-Kommission ist nicht veröffentlicht. Sie ist auszugsweise 
wiedergegeben in der Kommentierung (Keplinger/Wimmer, FSG, 
14. Aufl. 2016) des österr. Durchführungserlass zum dortigen 
FSG (FSG-DV zu § 21 Ziff.11).
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Klasse D1
Klasse C1 vs. D1

• Ergebnis

• Das Wohnmobil unterfällt als Kfz zur Personen-beförderung
sowohl der Fahrerlaubnisklasse C1 als auch D1.

• Aufgrund der Vorgabe in C1: „ausgenommen Kfz der Klassen ua
D1“ geht die Fahrerlaubnisklasse D1 im Zutreffensfalle (wie hier)
vor.

• Die Regelung des § 6 IVa FeV lässt jedoch die Fahrerlaubnisklasse
C1 genügen.

• Das Wohnmobil erfordert also lediglich die Fahrerlaubnisklasse
C1.

?



Bernd Huppertz
22

Klasse C1 vs. D1

Rechtsfolgen
! ? !



§ 21 I StVG
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Rechtsfolgen
Klasse C1 vs. D1

• Wer ein Kfz der genannten Kategorie ohne die erforderliche
Fahrerlaubnis führt, begeht eine Straftat iSd § 21 StVG.

• Der Fahrer verfügt über die erforderliche Fahrerlaubnis
der Klasse C1.

• Es liegt somit keine Straftat iSd § 21 StVG vor.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

EPHK a.D. Bernd Huppertz
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